
   unter Tagebuch-Nr.:

Stadt Vellmar, Gemarkung:

Niedervellmar Obervellmar Frommershausen

Grundbuchblatt Nummer:

4 Anlagen Bitte fügen Sie dem Antrag nachfolgende Unterlagen (ggfs. auch in Kopie) bei. Sie 
erhalten diese Dokumente nach Abschluss der Ermittlung des Verkehrswertes 
selbstverständlich zurück.

Letzter Feuerstättenbescheid des Schornsteinfegers (soweit vorhanden)

Baulasten auf dem Grundstück (soweit bekannt)

Bei Vermietungen (Haus/Wohnungen) Angaben zu den Kaltmieten

Hinweise: Planungsunterlagen/Zeichnungen (auf Anfrage), falls kommunale Bauakte 
ohne entsprechende Unterlagen. Ein Grundbuchauszug wird nicht benötigt, das 
elektronische Grundbuch wird vom Ortsgericht eingesehen. 

2 Antrag

Straße, Hausnummer:3 Daten zum 
Grundstück

Flur: Flurstück/e:

eine Eigentumswohnung

ein unbebautes Grundstück

Für das Objekt erfolgte bereits eine frühere Schätzung/Verkehrswert-
feststellung seitens des Ortsgerichts am

Die Wertermittlung soll zu folgendem, in der Vergan-
genheit liegenden Bewertungsstichtag erfolgen:

Die Wertermittlung soll zum aktuellen Tagesdatum erfolgen.

1 Antragsteller/in  Name, Vorname(n):

 Straße, Hausnummer:

 Postleitzahl, Ort:

 E-Mail:

 Telefon (Festnetz):

 Telefon (mobil):

An das
Ortsgericht Vellmar

Aßbachstraße 3
34246 Vellmar

Antrag auf Feststellung des Verkehrswertes einer Immobilie

Eingangsvermerk:

Hiermit beantrage/n ich/wir die Feststellung des Verkehrswertes meiner/ unserer 
Immobilie gemäß § 194 Baugesetzbuch für:

ein bebautes Grundstück



5 Kosten

6 Datenschutz-
erklärung

Die Kosten der beantragten Verkehrswertermittlung werden nach der aktuell 
gültigen "Gebührenordnung für die Ortsgerichte im Lande Hessen" erhoben und 
dem/den Antragsteller/n gemäß Ziffer 1 per Gebührenbescheid in Rechnung gestellt.

 Antragsteller/in

Datum / Unterschrift(en)

7 Unterschrift/en

Zur Ermittlung des Verkehrswertes eines Grundstückes erhebt das Ortsgericht 
Vellmar persönliche Daten des Auftraggebers, die zur Erfüllung des Auftrages auf 
Computern des Ortsgerichtes und Servern der Stadt Vellmar gespeichert werden. Es 
werden ausschließlich Daten verwendet, die vom Auftraggeber angegeben oder 
eingereicht bzw. bei Bedarf von amtlichen Stellen eingeholt wurden (z.B.: Grund-
buchamt, Katasteramt oder Bauamt). Nach erfolgter Wertermittlung und Aus-
händigung der Urkunde an den Auftraggeber bleiben die erstellten Urkunden und 
damit die Daten gem. den Regelungen von § 17 (1) 1. b) der Dienstanweisung für die 
Ortsgerichte im Lande Hessen für 30 Jahre weiter auf den Rechnern archiviert. 
Der Auftraggeber erteilt weiterhin die Genehmigung, dass fotografische Aufnahmen 
des Objektes zu Dokumentationszwecken erstellt werden. Diese werden nach der 
geltenden Datenschutzgrundverordnung behandelt und sind für die Durchführung 
der Wertermittlung zwingend erforderlich. 
Die ausgehändigte Urkunde zur jeweiligen Wertermittlung enthält alle zur 
Berechnung verwendeten Daten. Eine Weitergabe ohne ausdrückliche Erlaubnis des 
Antragstellers an Dritte ist ausgeschlossen. Eventuelle weitere Beteiligte am 
Verfahren, z.B. Miteigentümer, betreute Personen odere andere Beteiligte (z.B. 
Mieter der Objekte) sind ggfs. durch den Auftraggeber darüber in Kenntnis zu setzen. 
Weiterführende Informationen zur Handhabung der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) finden Sie auf der Seite zu den Rechten und Pflichten bei Verfahren der 
Justiz und Justizverwaltung. Wertermittlungen gehören dabei zu den Verfahren der 
Justizverwaltung. 
Mit der Unterzeichnung dieser Beauftragung erklärt der Auftraggeber sein 
Einverständnis zur v.g. Datenverarbeitung.


